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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Verpackung
für Gegenstände.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Es sind verschiedene Verpackungen bekannt.
Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich vornehmlich
mit Verpackungen, die zur Aufnahme von Gegenständen
einzelne oder mehrere Mulden auch unterschiedlicher
Größe und Form aufweisen.
[0003] Derartige Verpackungen wurden in der Vergan-
genheit in der Regel aus Kunststoffen gefertigt. Um
Kunststoffe bei solchen Verpackungen zu vermeiden
wurde bereits Anstrengungen unternommen, durch rei-
nen Materialersatz beispielsweise tiefgezogene Karton-
verpackungen oder auch aus faserhaltigem, formbaren
Material gefertigte Verpackungen einzusetzen. Letztere
werde beispielsweise oft als Eierverpackungen einge-
setzt.
[0004] Diese Anstrengungen waren jedoch nicht zu-
friedenstellend, da die Verwendbarkeit solcher Verpa-
ckungen gerade bei hochwertigen Gegenständen zu
Wünschen übrig gelassen hat.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Kar-
tonverpackung vorzuschlagen, welche diese Nachteile
nicht aufweist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß die Verpackung als Tray ausgebildet ist, das
einen oder mehrere Aufnahmen für Gegenstände auf-
weist.
[0007] In diesen Aufnahmen werden die Gegenstände
sicher gelagert.
[0008] Dabei hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen,
wenn aus einer Kartonlage ein Lappen gebildet ist, der
mit einem weiteren Lappen einer zweiten, korrespondie-
renden Kartonlage eine muldenförmige Aufnahme bildet.
[0009] So wird eine stabile muldenförmige Aufnahme
zur sicheren Verwahrung von Gegenständen gebildet.
[0010] Äußerst vorteilhaft ist es in diesem Zusammen-
hang, wenn die Lappen durch Rillungen, Ritz- oder
Schnittlinien begrenzt sind.
[0011] Damit werden die Lappen genau definiert und
auch Faltlinien vorgegeben, um die die Lappen gefaltet
bzw. gebogen werden können.
[0012] Äußerst vorteilhaft ist es erfindungsgemäß
auch, wenn korrespondierende Lappen jeweils eine kor-
respondierende Rasteinrichtung aufweisen.
[0013] Hierdurch können die Lappen gegeneinander
verrastet werden und halten auch ohne Klebstoff die ge-
bildete Aufnahme aufrecht.
[0014] Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft er-

wiesen, wenn die Rasteinrichtung einfach oder mehrfach
verrastend ausgebildet ist.
[0015] Je nach Größe und gewünschter Stabilität kann
die Verrastung entsprechend ausgebildet sein. Eine zu-
sätzliche Verklebung ist denkbar.
[0016] Äußerst vorteilhaft ist es gemäß einer Weiter-
bildung der Erfindung auch, wenn ein oder mehrere wei-
tere Lappen zur Begrenzung der Aufnahmen vorgese-
hen sind.
[0017] Dabei hat es sich auch als sehr vorteilhaft er-
wiesen, wenn die ersten Lappen und die weiteren Lap-
pen zusammen eine wenigstens annähernd geschlosse-
ne Mulde bilden.
[0018] Durch diese weiteren Lappen wird die Aufnah-
me zu einer vollständigen Mulde ausgebaut. Ein seitli-
ches Herausrutschen von Gegenständen wird so verhin-
dert. Zudem wird die optische Anmutung erheblich ver-
bessert.
[0019] Weiterhin hat es sich als sehr vorteilhaft ge-
zeigt, wenn die beiden Kartonlagen aus einem Karton-
zuschnitt gebildet sind, der durch eine Faltline so gefaltet
ist, daß die beiden Kartonlagen gebildet werden.
[0020] Hierdurch kann ein einheitlicher Kartonzu-
schnitt eingesetzt werden, bei dem durch die definierte
Faltung sichergestellt ist, daß die einzelnen Lappen in
den Kartonlagen zueinander korrespondieren. Eine Ver-
klebung dieser Kartonlagen ist ebenso denkbar, wie un-
abhängige Kartonlagen, die miteinander verbunden wer-
den.
[0021] Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung
der Erfindung liegt vor, wenn eine dritte Kartonlage vor-
gesehen ist, die auf den ersten beiden Kartonlagen an-
geordnet ist und die Aufnahmen ganz oder teilweise be-
deckt und/oder verschließt.
[0022] Durch eine solche dritte Kartonlage kann ein
Verschluß der einzelnen Aufnahmen gebildet werden.
Es ist hierbei denkbar, daß auch einzelne Kartonab-
schnitte auf den Aufnahmen angeordnet sind. Partielle
Abdeckungen sind ebenfalls denkbar.
[0023] Dabei hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen,
wenn Klappen vorgesehen sind, die durch Schnitt-
und/oder Ritzlinien und/oder Rillungen in der dritten Kar-
tonlage gebildet sind.
[0024] Mit Hilfe dieser Klappen kann sehr einfach und
effektiv ein Zugang zu den Gegenständen in den Auf-
nahmen geschaffen werden.
[0025] Äußerst vorteilhaft ist es gemäß einer Weiter-
bildung der Erfindung auch, wenn eine Rückseitenkar-
tonlage aufweist.
[0026] Mit dieser Rückseitenkartonlage wird ein ein-
heitlicher und geschlossener Boden gebildet. Die Auf-
nahmen sind so auch von der Rückseite her nicht zu-
gänglich. Die Rückseitenkartonlage kann auch Seiten-
wände aufweisen und so eine Verbindung zu den restli-
chen Kartonlagen der Verpackung bilden.
[0027] Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung
der Erfindung liegt vor, wenn eine Umverpackung zur
Aufnahme der Verpackung vorgesehen ist.

1 2 



EP 4 321 448 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0028] Hierbei wird die Verpackung in eine Umverpa-
ckung eingesetzt und ersetzt so aus Kunststoff gefertigte
Inlays bzw. Trays
[0029] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es auch sehr vorteilhaft, wenn die Lappen und
die weiteren Lappen derart ausgestaltet sind, daß diese
durch einfaches Niederdrücken aufrichtbar sind und so
die Mulden bilden.
[0030] Hierdurch lassen sich die Mulden sehr einfach
herstellen.
[0031] Dabei hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen,
wenn die Lappen und die weiteren Lappen derart aus-
gestaltet sind, daß mehrere oder alle gleichzeitig auf-
richtbar ausgebildet sind.
[0032] Damit können in einem einzigen Arbeitsschritt
mehrere oder alle Mulden durch Niederdrücken der Lap-
pen und der weiteren Lappen gebildet werden. Dies ist
sehr leicht automatisierbar.
[0033] Eine erfindungsgemäß sehr vorteilhafte Ver-
wendung der erfindungsgemäßen Verpackung liegt vor,
wenn die Verpackung als Pralinenverpackung, Advents-
kalender oder dergleichen vorgesehen ist.
[0034] Derartige Verpackungen sind als Einmalverpa-
ckungen ausgestaltet und weisen einen hohen Kunst-
stoffanteil auf. Dieser wird ersetzt.

Zeichnungen

[0035]

Fig. 1 einen Zuschnitt aus Karton für eine erfindungs-
gemäße Verpackung,

Fig. 2 den Zuschnitt in der ersten Verarbeitungsstu-
fe, bei dem eine erste Faltung vorgenommen wurde,

Fig. 3 die aufgerichtete Verpackung, gebildet aus
dem Zuschnitt von unten gesehen,

Fig. 4 dieselbe Verpackung von oben gesehen,

Fig. 5 eine Draufsicht auf die befällte Verpackung,
und

Fig. 6 ein Schaubild einer mit Klappen
verschließbaren Verpackung bei der ein Teil der
Klappen geöffnet ist.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsformen

[0036] Im folgenden ist die Erfindung anhand mehrerer
Ausführungsbeispiele veranschaulicht.
[0037] Mit 1 ist in Fig. 1 ein Kartonzuschnitt für eine
Verpackung bezeichnet.
[0038] Eine Faltlinie 2 teilt den Kartonzuschnitt in zwei
gleich große Hälften 3 und 4. Abweichungen bei der Grö-
ßenverteilung sind denkbar.
[0039] In der ersten Hälfte 3 des Zuschnitts sind Lap-

pen 5 durch Schnittlinien 6 und jeweils eine Faltlinie 7
gebildet. Am von der Faltlinie 7 wegweisenden Ende der
Lappen 5 ist eine Rasteinrichtung 8 vorgesehen, die im
wesentlichen aus einer Rastnase 9 und einer Sicherung
10 besteht, die über eine Faltlinie 11 am Lappen 5 an-
geordnet ist.
[0040] Die Lappen 5 können dabei unterschiedliche
Größen aufweisen. Die Größen bemessen sich nach den
zu verpackenden Gegenständen.
[0041] In der zweiten Hälfte 4 des Zuschnitts 1 sind
Gegenlappen 12 vorgesehen, die ebenfalls durch
Schnittlinien 13 und eine Faltlinie 14 begrenzt sind. Ent-
lang der Schnittlinien 13 sind in diesem Ausführungsbei-
spiel Begrenzungslappen 15 vorgesehen. Zudem ist am
von der Faltlinie 14 wegweisenden Ende der Gegenlap-
pen 12 eine korrespondierende Rasteinrichtung 16 vor-
gesehen, welche in die Rastnasen 9 einzugreifen ver-
mag.
[0042] Sind die beiden Hälften 3 und 4 entlang der Falt-
linie 2 aufeinander gefaltet so werden die Lappen 5 und
12 herausgefaltet und die Rasteinrichtungen 8 und 16 in
Eingriff gebracht. Zusätzlich werden die Begrenzungs-
lappen 15 in die entgegengesetzte Richtung wie die Lap-
pen 5 und 12 gefaltet. Die Begrenzungslappen 15 sind
dabei an den Lappen 12 angelenkt. Es ist aber auch
denkbar, daß die Begrenzungslappen ebenso wie die
Lappen 5 und 12 in die Mulde hinein gefaltet werden und
damit in dieselbe Richtung wie die Lappen 5 und 12. Da-
bei sind die Begrenzungslappen 15 an der Kartonlage 4
angelenkt.
[0043] Die Lappen 5, 12 und 15 bilden zusammen eine
Mulde, in die zu verpackende Gegenstände eingelegt
werden können. Ein seitliches Herausrutschen wird
durch die Begrenzungslappen 15 verhindert. Gehalten
werden die Gegenstände durch die miteinander verbun-
denen Lappen 5 und 12.
[0044] In diesem Ausführungsbeispiel sind die Lappen
5 und 12 miteinander verrastet. Es ist aber auch denkbar,
daß diese zusätzlich oder alternativ auch miteinander
verklebt oder anderweitig miteinander verbunden sein
können.
[0045] Zum Aufrichten der Lappen 5, 12 und 15 reicht
es in der Regel, diese einfach Niederzudrücken. Die Ver-
rastung erfolgt dabei automatisch.
[0046] So kann nicht nur eine einzelne Mulde gebildet
werden, sondern es ist auch möglich, meherer oder alle
Mulden einer Verpackung in einem einzigen Arbeits-
schritt zu bilden.
[0047] Bei entsprechenden zu verpackenden Gegen-
ständen kann unter Umständen auch auf die Begren-
zungslappen 15 ganz oder teilweise verzichtet werden.
[0048] In Fig. 6 ist eine Variante dargestellt, bei der auf
der Oberseite, also auf der den
[0049] Faltungen der Lappen 5 und 12 abgewandten
Kartonseite der Verpackung eine weitere Kartonlage 61
vorgesehen ist, welche die Oberfläche ganz oder teilwei-
se einnehmen kann.
[0050] In dieser Kartonlage 61 sind durch Ritzlinien 62

3 4 



EP 4 321 448 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

und Faltlinen 63 gebildete Klappen 64 vorgesehen, wel-
che korrespondierend zu den durch die Lappen 5 und 12
gebildeten Mulden angeordnet sind.
[0051] Diese Klappen 64 lassen sich beispielsweise
durch Aufreissen der Ritzlinien 62 um die Faltlinien 63
nach vorne klappen und so die Mulde öffnen. Der ver-
packte Gegenstand kann dann herausgenommen wer-
den.
[0052] Es ist denkbar, daß an den Klappen 64 eine
Öffnungshilfe 65 angeordnet ist, welche beispielsweise
als Ausnehmung, Überstand, eindrückbarer Bereich
oder dergleichen ausgebildet sein kann und das Öffnen
der Klappen 64 erleichtert.
[0053] Desweiteren ist es auch denkbar, daß die Rück-
seite der aus dem Zuschnitt 1 gebildeten Verpackung,
also diejenige Seite, in deren Richtung die Lappen 5 und
12 gefaltet sind, mit einer Abdeckung versehen ist, wel-
che ebenfalls aus Karton gebildet sein kann.
[0054] Hierzu können die sich ergebenden Seitenkan-
ten ebenfalls aus Karton gebildet werden.
[0055] Es ist denkbar, daß die einzelnen Lagen sepa-
rat oder auch ganz oder teilweise aus einem einzigen
Zuschnitt gebildet werden.
[0056] Auf der Außenseite der Lagen kann eine Be-
druckung vorgesehen sein.
[0057] Es ist denkbar, daß die Verpackung beispiels-
weise als Adventskalender oder auch als Inlay für Prali-
nenverpackungen eingesetzt wird und so Kunststoffin-
lays ersetzt werden.
[0058] Die erfindungsgemäße Verpackung ist daher
nachhaltig und umweltfreundlich. Weitere Anwendungen
sind denkbar.

Patentansprüche

1. Verpackung für Gegenstände, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verpackung als Tray ausgebildet
ist, das einen oder mehrere Aufnahmen für Gegen-
stände aufweist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß aus einer Kartonlage ein Lappen ge-
bildet ist, der mit einem weiteren Lappen einer zwei-
ten, korrespondierenden Kartonlage eine mulden-
förmige Aufnahme bildet.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Lappen durch Rillungen,
Ritz- oder Schnittlinien begrenzt sind.

4. Verpackung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß korrespondierende Lappen
jeweils eine korrespondierende Rasteinrichtung auf-
weisen.

5. Verpackung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Rasteinrichtung einfach oder

mehrfach verrastend ausgebildet ist.

6. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein oder
mehrere weitere Lappen zur Begrenzung der Auf-
nahmen vorgesehen sind.

7. Verpackung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die ersten Lappen und die weiteren
Lappen zusammen eine wenigstens annähernd ge-
schlossene Mulde bilden.

8. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden
Kartonlagen aus einem Kartonzuschnitt gebildet
sind, der durch eine Faltline so gefaltet ist, daß die
beiden Kartonlagen gebildet werden.

9. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine dritte
Kartonlage vorgesehen ist, die auf den ersten beiden
Kartonlagen angeordnet ist und die Aufnahmen
ganz oder teilweise bedeckt und/oder verschließt.

10. Verpackung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Klappen vorgesehen sind, die durch
Schnitt- und/oder Ritzlinien und/oder Rillungen in
der dritten Kartonlage gebildet sind.

11. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Rück-
seitenkartonlage aufweist.

12. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Um-
verpackung zur Aufnahme der Verpackung vorge-
sehen ist.

13. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lap-
pen und die weiteren Lappen derart ausgestaltet
sind, daß diese durch einfaches Niederdrücken auf-
richtbar sind und so die Mulden bilden.

14. Verpackung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Lappen und die weiteren Lappen
derart ausgestaltet sind, daß mehrere oder alle
gleichzeitig aufrichtbar ausgebildet sind.

15. Verwendung einer Verpackung nach einem der vo-
rangehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeich-
net, daß die Verpackung als Pralinenverpackung,
Adventskalender oder dergleichen vorgesehen ist.
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